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Einleitung

1.1 Auftrag

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Geschäftsfeld Energie und Systeme) wurde von der Fa.
Vestas Wind Systems A/S (nachfolgend: Vestas) beauftragt ein generisches Brandschutzkonzept
für Windenergieanlagen der Typen Vl 05 - V'l50 zu erstellen. Im Brandschutzkonzept werden die
in der Windenergieanlage vorgesehenen bautechnischen, anlagentechnischen und organisatori-
schen Brandschutzmaßnahmen dargestellt. Die Ausführungen beinhalten im Hinblick auf das fö-
derale deutsche Bauordnungsrecht abdeckende Brandschutzmaßnahmen (vgl. Abs. 1.2). Bei der
Erstellung des Brandschutzkonzeptes wurden bezüglich der hier betrachteten Windenergieanla-
gen der Typen V1 05 - V1 50 die vorgelegten Unterlagen des Herstellers zugrunde gelegt (vgl.
Abs. 1 .3). Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen obliegt Vestas.

Im nachfolgenden Brandschutzkonzept wird die Errichtung einer eigenständigen Windenergiean-
lage zugrunde gelegt. Im Hinblick auf die Errichtung eines Windparks (Anzahl der Windkraftanla-
gen > 3) können sich weitergehende Anforderungen (z. B. an die Löschwasserversorgung) erge-
ben.

Wir weisen darauf hin, dass im bauordnungsrechtlichen Verfahren Abweichungen von den Anfor-
derungen der jeweiligen Bauordnung und den aufgrund der jeweiligen Bauordriung erlassenen
Vorschriften zugelassen werden können. Diese sind jedoch im Rahmen des konkreten Bauvorha-
bens jeweils schrifflich zu beantragen und zu begründen. Diesbezüglich sind die entsprechenden
Kompensationsmaßnahmen im Konzept auszuweisen. Eine vorherige Abklärung mit der zustän-
digen Genehmigungsbehörde ist empfehlenswert.

Die Erstellung des Brandschutzkonzeptes erfolgt nach den Vorgaben der vfdb-Richtlinie 01/01
,,Brandschutzkonzept".

Ferner weisen wir darauf hin, dass entsprechend unseres Auftrags privatwirtschaftliche Regelun-
gen (z. B. VdS) im Rahmen des hier vorliegenden Brandschutzkonzeptes keine Berücksichtigung
fanden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen, Regelwerke

[R"l-1]

[R1-2]

[R1-3]

[R1-4]
[R1-5]

[R1-6]

[R 1-7]

[R1-8]

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom
05.03.2010, letzte -berücksichtigte Änderung vom 21 . 11 .2fü 7 (GBI S. 612, 813)
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.08.2007, die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBI. S. 375)
geändert worden ist

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29.09.2005, letzte berücksichtigte Ände-
rung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 1 7.06.2fü6 (GVBI. S. 361)
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19.05.2016 (GVB1.1/16, (Nr. 14])
Bremische Landesbauordnung (BremLBO) vom 06.10.2009, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27.05.2014 (Brem. GBI. S. 263)
Hamburgische Bauordnung (HBauO) vom 14.12.2005, zuletzt geändert am
17.02.2C)16 (HmbGVBl. S. 63)
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassüng der Bekanntmachung vom
15.01 .201 1, geändert durch Gesetz vom 15.12.2016 (GVBI. S. 294)
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2ü15,
letzte berücksichtigte Änderung vom 07.06.2017 (GVOBI. M-V S. 106, 107)
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[R1-9] Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012, letzte berücksichtigte
Änderung vom 25.09.2017 (Nds. GVBI. aS. 338)

[R 1-101 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (Bau0
NRW), Bekanntmachung der Neufassung vom 15.l2.2fü6, in Krafl getreten am
18.06.2017 (§§ 3, 17, bis 28, 86 Absatz 1 1 und § 87) und am 18.12.2017 (GV.
NRW. 2016 S. 1162)

[R 1-11] Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11 .1998, letzte berücksich-
tigte Änderung vom 15.06.2015 (GVBI. S. 77)

[R 1-12] Landesbauordnung Saarland (LBO) vom 18.02.2004, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 13.07.2016 (Amtsbl. l S.714, 2017 l S. 280)

[R 1-13] Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 11 .05.2016, letzte berücksichtigte Än-
derung vom 27.10.2017(SächsGVBl. S. 588)

[R 1-14] Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.09. 1 01 3, letzte ber'ücksichtigte Änderung vom 28.09.2016
(GVBI. LSA S. 254)

[R 1-15] Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22.01.2009,
letzte berücksichtigte Änderung vom 14.06.2016 (GVOBI. S. 369)

[R 1-161 Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 13.03.2C)14, letzte berücksichtigte Ände-
rung vom 22.03.2016 (GVBI. S: 153)
Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung (VVBbgBO), Bekanrit-
machung des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung vom 18.02.2009
Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt
für Bauordnung und Hochbau, Bauprüfdienst (BPD) 3/2008 Windenergieanlagen
Handlungsempfehlungen zum Vollzug der Landesbauordnung Mecklenburg-Vor-
pommern 2006 (HE LBauO M-V), Stand: 02.2013
Allgemeine Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung (DVO-
NBauO vom 26.09.2C)I 2, letzte berücksichtigte Änderung vom 13.11 .2012 (Nds.
GVBI. S. 438)

Hinweise zum Vollzug der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom
29.10.2015 (13 200-463)
Verwaltungsvorschriff des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Säch-
sischen Bauordnung (VwVSächsB0) vom 18.03.2005, zuletzt geändert am
20.04.2017 (SächsABl? S. 635)

Bekanntmachung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr zum
Vollzug der Thüringer Bauordnung (VollzBekThürBO) vom 03.04.2014
Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, Fachkommission Bauaufsicht,
Fassung: 02.2007, zuletzt geändert 10.2009
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über Flä-
chen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten (VwV
Feuerwehrflächen) vom l7.09.2fü2 (Baden-Württemberg)
Merkblatt Windenergieanlagen (Hessen), Hinweise für Planung und Ausführung,
Fachausschuss Brandschutz beim HMdlS
Stand: 01.03.2013

Leitfaden des Landes Brandenburg für Planung, Genehmigung und Betrieb von
Windkraftanlagen im Wald, Stand: Mai 2014
Windenergieerlass Baden-Wüföemberg, Stand: 09.05.2012

[R2-1]

[R 2-2]

[R 2-4]

[R 2-3]

[R 2-5]

[R 2-6]

[R 2-7]

{R3-1]

[R 3-21

[R4-1]

[R 4-2]

[R 4-3]
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[R 4-4]

[R 4-5]

[R 5]

[R6]

[R7]

[R 8]

[R 9]

[R10]

[R11]

[R12]

[R13]

[R14]

Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise
für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) des Landes Nordföein-
Westfalen vom 04. 11 .2015

Leitfaden Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nord-
rhein-Westfalen, MKULNV 2012, Stand: 2fü 2
Muster einer Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anla-
gen (EltBauVO), Stand: 01.2009
DIN EN 61400-1:2011-08

Windenergieanlagen, Teil 1: Auslegungsanforderungen
DIN EN 61400-24: 2011-04
Windenergieanlagen, Teil 24: Blitzschutz
DIN EN 50308: 2005-03, einschl. Berichtigung 1 ?(2008-1 1)
Windenergieanlagen - Schutzmaßnahmen - Anforderungen für Konstruktion, Be-
trieb und Waitung
DIN EN 60076-11 : 2005-04

Leistungstransformatoren, Teil 11: Trockentransformatoren
DIN EN 61936-1 :2014-12, einschl. Berichtigung 1 (20"l7-05)
Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV,
Teil 1 : Allgemeine Bestimmungen
DIN 14096: 2014-05

Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen
Teil A (Aushang)
DIN EN 62305: 2011-10
Blitzschutz,
Teil 'l : Allgemeine Grundsätze
Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen
Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen, einschl. Be-
richtigung 1 (2017-02)
DIN EN 50172: 2005-01

Sicherheitsbeleuchtungsarilagen
DIN EN 12094-2: 2003-09

Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Bauteile für LÖschanlagen mit gasförmi-
gen Löschmitteln
Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für nicht elektrische automatische
Steuer- und Verzögerungseinrichtungen

1.3 Verwendete Unterlagen

[U 'I'} General Description 3MW Platform,
Document no.: 0053-3707 VO2, dated 2016-01-22

[U 2] General Description 4MW Platform,
Document no.: 0067-7060 VOO, dated 2017-06-21

[U 3] General specifcation of Vestas fire protedion for Mk3 wind turbines,
Document no: 0062-3433 VOI , type: TO5

[U 4] Design Description for the Advanced Smoke Detection: V112 platform standard in-
terfaces, DMS Ref.: OC)07-9942 VO2

[U 5] S8000 Advanced Smoke Detection System Con0ps,
Document no: 0060-6975 VER 00
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[u 6] Design Description Fire Suppression System,
Document no.: 0053-4822 VER 01 , dated:2016-01-21

[U 7] General Specification Vestas Fire Supression System (FSS)
Document no.: 0056-5824 VO1, dated 2016-04-27

[U 8] Vestas Arbeitsschutz Handbuch ,,Gesundheit, Sicherheit und Umwelt", Dokumen-
tennr.: 0059-0581 , Stand: Januar 2016

[U 9] Notbeleuchtung an Vestas Windenergieanlagen, Allgemeine Spezifikation,
Dokument Nr.: 0040-C)154 VO3, Stand: 2017-06-26

2, Allgemeine Angaben

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um Windenergieanlagen (WEA) der Firma Vestas aus der
Reihe der 3MW bzw. 4MW Plattformen (MK3). Diese umfasst die Typenbezeichnungen V105-
3.45/3.60 MW, V1 1 2-3.45/3.60 MW, V"l 1 7-3.45/3.60 MW, V1 26-3.45/3.60 MW (HTq, High Tor-
que), V136-3.45 MW und V150-4.0/4.2 MW.

Windenergieanlagen sind Anlagen zur Umwandlung von kinetischer Energie des Windes in elekt-
rische Energie?

2.I Beschreibung der baulichen Anlage

Die Windenergieanlage besteht aus einem Turm, einem Maschinenhaus einschließlich der elekt-
rotechnischen Einrichtungen und drei Rotorblättern.

Das Maschinenhaus ist mittels einer Wand zum Transformatorraum, der im hinteren Teil des Ma-
schinenhauses angeordnet ist, unterteilt. Weitere Wände zur Trennung von Einrichtungen sind
nicht vorgesehen.

Die Erschließung der WEA erfolgt über den Turmfuß. lnnerhalb des Turrns installierte Leitern er-
möglichen einen Aufstieg zum Maschinenhaus, von dem aus auch die Rotorblätter erreicht wer-
den können. Optional besteht die Möglichkeit einen Aufzug für den Aufstieg zu nutzen.

Die WEA ist im störungsfreien Betrieb unbemannt und verschlossen. Die Anlage wird mittels ei-
nes seitens Vestas bereit gestellten Überwachungssystems (VMP8000/ SCADA) fernüberwacht.
2.2 Einstufung der baulichen Anlage

Gemäß der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes [R 1-1] bis [R 1-16] handelt es sich bei
Windenergieanlagen um bau!ichen Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (Sonder-
bauten) mit einer Höhe von mehr als 30 m, an die gemäß der Landesbauordnung [R 1-1 ] bis
[R 1-16] je nach Art und Nutzung besondere Anforderungen oder Erleichterungen gestellt werden
können.

2.3 Schutzziele

Die für die Errichtung und den Betrieb einschließlich der Wartung relevanten Schutzziele ergeben
sich aus den materiellen Vorschriften der Landesbauordnungen der Bundesiänder [R 1-1 ] bis
[R 1-16].

Bauliche Anlagen sind so zu anzuordnen, zu errichten und instand zu halten, dass der Entste-
hung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt
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wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten
möglich sind.

2.4 Abstandsflächen

Zu berücksichtigende Abstandsflächen zu benachbarten baulichen Anlagen, die nicht der WKA
zu zuordnen sind, sind im jeweiligen Bundesland, aufgrund der länderspezifischen Vorgaben, ge-
sondert zu ermitteln. Im Rahmen des standortspezifischen Konzepts ist darzustellen, welche An-
forderungen an Abstandsflächen lokal bestehen und wie diese eingehalten werden. Eine Auflis-
tung von Abstandsflächen, die aus [R 1-1] - [R 1-16], [R 2-1], [R 2-2], [R 2-5] und [R 4-4] hervor-
gehen, ist in der Anlage 1 dargestellt.

Hinsichtlich der Aufstellung von WEA in Waldgebieten werden von einzelnen Bundesländern Leit-
faden und Merkblätter zur Verfügung gestellt, aus denen ergänzende Hinweise zur zulässigen
Bepflanzung oder bewuchsfreien Fläche im Bereich um die WEA hervorgehen (s. [R 4-"I] und
[R 4-2]) oder gesonderte Abstandsregelungen zu Waldgebieten vorgeschlagen werden (s. [R 4-1 ]
und [R 4-5]).

2.5 Zugänglichkeit / Kennzeichnung

Die Zufahrtswege sind ausreichend befestigt und tragfähig, so dass sie von Feuerwehrfahrzeu-
gen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren wer-
den können. Die Zufahrtswege weisen eine lichte Breite sowie eine lichte Höhe von jeweils min-
destens 4 m auf.

Die Windenergieanlage ist eindeutig und ausreichend gekennzeichnet (Schriftgröße mindesteris
20 cm) und aus der Zufahrtsrichtung eindeutig erkennbar?

Die diesbezüglichen Anforderungen der betreffenderi Landesbauordriungen [R 1-1] bis [R 1-1 61
werden somit erfüllt.

2.6 Nutzung

Im störungsfreien Betrieb ist die WEA unbemannt und verschlossen. Ein Betreten der WEA durch
Personen erfolgt nur zu Wartungs- und Inspektionszwecken. Bei Arbeiten in der WEA sind grund-
sätzlich mindestens zwei Personen anwesend. Bei den Personen handelt es sich um u. a. im Hin-
blick auf Arbeitssicherheit, Flucht- und Rettung und Brandbekämpfung geschulte und unterwie-
sene Service-Techniker.

Alleinarbeiten sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Arbeiten finden ausschließlich im Turm-
fuß statt. Die entsprechenden Vorgaben sind im Vestas Arbeitsschutz Handbuch [U 6] beschrie-
ben.

Bei Arbeiten in der WEA ist ein Abschalten der Anlage nicht immer vorgesehen. Seitens des Her-
stellers wird das Personal entsprechend geschult und es werden entsprechende Arbeitsanwei-
sungen für die vor Ort tätigen Service-Techniker vorgehalten.
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2.7 Brandlasten und Brandgefährdungen

Seitens der Fa. Vestas wurden für die Windenergieanlagen Brandgefährdungsanalysen durchge-
führt. Hierbei wurden die wesentlichen Brandlasten und die vorhandenen Zündquellen ermittelt
sowie die Geföhrdungen im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit, die Sachwerte und die
Umwelt identifiziert und bewertet.

Die folgenden wesentlichen Brandlasten wurden identifiziert:
Schmieröl

Hydraulik-Öl
glasfaserverstärktes Polyester
glas- und karbonfaserverstärkte Epoxidharze
Dämmstoffe

Kabelisolierungen und elektrische Einrichtungen

Die wesentlichen Zündquellen in der WEA sind:
Elektrische Erwärmung (z. B. auf Grund fehlerhafter elektrischer Verbindungen)
Kurzschluss und Störlichtbogen
Mechanische Erwärmung (Reibung metallischer Teile)
Heißarbeiten bei der Wartung / Instandsetzung und Reparatur
Rauchen und offene Flammen

Einwirkungen von außen (z. B. Feuer in der Umgebung)

Hinsichtlich der maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen wurden im Rahmen einer
Brandgefährdungsanalyse der Generator sowie der Transformator als mittlere Brandgefährdun-
gen identifiziert. Brandereignisse in diesen Einrichtungen können als abdeckende Ereignisse für
die gesamte WEA arigesehen werden. Bei dem Transformator handelt es sich um einen Trocken-
gießharztransformator. Dieser ist gemäß DIN EN 60076-1 1 in die Brandklasse F"l eingestuff.

Anhand der in den Anlagen vorhandenen Brandlasten und Brandgefährdungen wurden die nach-
folgend aufgeführten Brandschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtli-
chen Anforderungen festgelegt.

3. Vorbeugender Brandschutz

Der vorbeugende Brandschutz beschreibt bauliche und anlagentechnische Maßnahmen zur Be-
grenzung der Auswirkungen eines Brandes einschließlich der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung), zum Ermöglichen der Flucht und Rettung von Menschen sowie dem Wirk-
samwerden von Löschmaßriahmen bei einem Brand.

3.I Baulicher Brandschutz

3.L'l AuswahlderBaustoffeundFeuerwiderstandvonBauteilen

Der Turm wird aus Stahl oder Stahlbeton hergestellt. Die Verkleidung des Maschinenhauses be-
steht aus Glasfaser- und Polyesterverbundwerkstoffen. Die Rotorblätter sind aus Kohle- und
Glasfasern hergestellt. Die Baustoffe sind hinsichtlich ihres Brandverhaltens als normalentflamm-
bar eingestuff.

Im Hiriblick auf die Auswahl geeigneter Baustoffe wird dem Ziel der Braridlastminimierurig Rech-
nung getragen.
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An die tragenderi und aussteifenden Bauteile der WEA werden keine Anforderungen hinsichtlich
des Feueiwiderstands gestellt. Sie werden daher ohrie nachgewiesenen Feuerwiderstand errich-
tet.

3.1.2 BildungvonBrandabschnittenundBrandbekämpfungsabschnitten

Die WEA ist nicht in Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte unterteilt. Die zum Teil
bauaufsichtlich eingeführte EltBauVO [R 5] findet für das Maschinenhaus der WEA keine Anwen-
dung, da die WEA als freistehendes Gebäude gemäß §3 EltBauVO [R 5] zu werten ist, für die
eine Aufstel(ung von Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannungen >1 kV innerhalb
von elektrischen Betriebsräumen nicht erforderlich ist.

3.13 SicherstellungderFlucht-undRettungswege

In der Windenergieanlage sind keine Aufenthaltsräume im Sinne der Landesbauordnungen
{R 1-1] bis [R 1-'16] vorhanden. Die diesbezüglichen Anforderungen an die bauliche Ausführung
von Flucht- und Rettungswegen sind daher nicht heranzuziehen.

Die im Hinblick auf die im Rahmen von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten notwendige Er-
schließung des Maschinenhauses erfolgt über Steigleitern, die gleichzeitig auch als Fluchtweg
dienen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit das Maschinenhaus über alternative Fluchtwege
(Luken) zu verlassen. Geeignete Schutz-/Rettungsausrüstungen zum Abseilen sind im Maschi-
nenhaus hinterlegt bzw. werden von den dort tätigen Mitarbeitern mitgebracht. Im Bereich der Lu-
ken sind entsprechende Anschlagpunkte für diese Ausrüstung vorhanden.

Optional ist die Windenergieanlage mittels eines Service-Aufzuges ausgestattet. Die Nutzung des
Aufzugs ist nur mit persönlichem Sicherheitsgeschirr gestattet. Der Aufzug kann im Gefahrenfall
über die Aufzugstür verlassen werden. Die weitere Flucht erfolgt dann über die Steigleitern.

Entsprechende Flucht- und Rettungswegpläne sowie die Brandschutzordnung sind in der Wind-
energieanlage vorhanden.

3.2 Anlagentechnischer Brandschutz

3.2.I Brandmeldeanlage

Gemäß den bauordnungsrechtlichen Vorschriffen ist eine Ausstattung der Windenergieanlage mit
einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 und DIN VDE 0833 nicht erforderlich. Seitens des Her-
stellers ist jedoch eine Überwachung der sensiblen Bereiche der Windenergieanlage (z. B. Trans-
formatorraum, Generator, Bremse, Oberwellenfilteranlage) mittels speziellen Rauch- und Wärme-
erkennungseinrichtungen vorgesehen. Das hierbei in der WEA des Typs V1 50 zum Einsatz kom-
menden Brandmeldesystem ist nach DIN EN 54-1 zertifiziert. In der Windenergieanlage kommen
Multi-Sensoren Rauch- und 1/Värmeerkennungseinrichtungen zum Einsatz. Bei Detektion von
Rauch und Wärme werden sofort akustische Brandalarme ausgelöst. Optional besteht für WEA
des Typs V1 50 die Möglichkeit, dass erst bei Bestätigung einer Temperaturerhöhung von 5oC,
Brandalarm ausgelöst wird. Die Alarmierungseinrichtungen befinden sich im Turmfuß und im Ma-
schinenhaus (oberhalb der Bremse). Hierbei wird eine Warnmeldung in dem seitens Vestas be-
reitgestelltem SCADA Überwachufü)ssystem aufgezeichnet. Anschließend schaltet die Anlage
automatisch innerhalb von 30 Sekunderi ab.

Sofern eine Weiterleitung der Brandmeldung an eine ständig besetzte Stelle gemäß den bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen erforderlich ist, werden die hierfür erforderlichen technischen
Maßnahmen im standortspezifischen Brandschutzkonzept aufgeführt.

j

o

z

>
b-

'+
C"1
0A
Ö
a'
ff

0
N

co
>
ü

E
0
I-
1l-

ü
ai
f
o
Cb
x
u

I

'O
(D

o

a
a

l

cü
0

fö

IJ)
11)
C%l
C%l

l

10
o
ö

u)
ö
h

VESTAS PROPRIETARY NOTICE



RESTRICTED

Seite lövon j5

ZeichenlEts(ellda(um: 18-ESM 1-MUC/W:/ 20l2.2fü7

Industrie Service

3.2.2 Feuerlöschanlagen

Seitens des Herstellers ist die Installation von Feuerlöschanlagen lediglich als optionales System
vorgesehen. Wenn aufgrund baurechtlicher Bestimmungen oder durch die untere Bauaufsichts-
behörde eine Löschanlage gefordert wird, werden die WEA im Bereich der Oberwellenfilteran-
lage, der Netzschnittstelle und der Generator-Bereich oder der Umwandler-Baugruppe mit Feuer-
löschanlagen nach DIN EN 12094-2 ausgestattet. Als Löschmittel wird hierbei 3MTM NovecTM
1230 eingesetzt (ISOl4520 .Feuerlöschanlagen mit gasförmigen Ij5schmitteln"). Das Löschmittel
wird als Flüssigkeit in entsprechenden Behältern bevorratet. Im Falle einer Auslösung der Lösch-
anlagen wird das Löschmittel 3MTM NovecTM 1230 fein verteilt und bildet mit der Umgebungsluft
ein gasförmiges Gemisch.

Die Löschwirkung von 3MTM Novec" 1230 beruht auf dem Entzug von Verbrennungswärme, die
ein Feuer zum Weiterbrennen berfötigt. 3MTM Novec" 1 23€) ist ein umweltschonendes Löschmit-
tel, welches eine kurze Löschzeit, eine rückstandsfreie Verdampfung (keine Reaktion mit Materia-
lien) aufweist und von dem keine Personengefährdung ausgeht.

Die Löscheinrichtung besteht aus einem Löschmittelbehälter und einem Rohrsystem mit fixierten
Löschdüsen. Die Löschdüsen sind innerhalb der in [U 6] und [u 7] ausgewiesenen Überwa-
chungs- und Schutzbereiche als Einrichtungsschutzanlage für den Gondel-Steuerungsschrank,
den Konverter-Schrank sowie den Transformator-Raum angeordnet. Die Löscheinrichtung ist
nicht für eine Löschung der gesamten Gondel ausgelegt. Im Falle eines Brandes wird die
Löscheinrichtung über die Rauch- und Wärmeerkennungseinrichtungen angesteuert und das
Ventil des Löschmittelbehälters geöffnet. Das Löschgas strömt innerhalb von 10 Sekunden über
die Löschdüsen in den jeweiligen Überwachungs- und Schutzbereich aus.

Im Brandfall wird die Turbine automatisch abgeschaltet und in einen sicheren Zustand gebracht.

Entsprechende Meldung laufen in dem seitens Vestas bereit gestellten Überwachungssystem
SCADA auf.

3.2.3 Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen

Es bestehen keirie Anforderungen zur Installation von Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen.
3.2.4 Blitzschutz

Die Windenergieanlage verfügt über eine Blitzschutzanlage nach DIN EN 61400-24 bzw. DIN EN
62305-1 , -3, -4.

Der Entstehung eines Brandes infolge eines Blitzeinschlags wird somit vorgebeugt.

3.2.5 Notbeleuchtung

In der Windenergieanlage ist eine Notbeleuchtung entlang aller Fluchtwege im Turm und im Ma-
schinenhaus riach DIN EN 50172 vorgesehen.

Die Notbeleuchtung ist batteriegepuffert. Sie schaltet automatisch ein, sobald die Windenergiean-
lage vom Stromnetz getrenrit ist. Die Batterie der Notbeleuchtung ist für eine Betriebszeit von 30
Minuten ausgelegt.
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3.2.6 Technische Maßnahmen zur Brandverhütung

Mit der Auswahl geeigneter Werkstoffe wird dem Ziel der Brandlastminimierung soweit möglich
Rechnung getragen. Die wesentlichen Brandlasten und Brandgefährdungen sind in der Spezifika-
tion Brandschutz für Mk3 Windenergieanlagen [U 3] ausgewiesen und die dazugehörigen Schutz-
maßnahmen dargestellt. Im Hinblick auf die Brandgefährdung ergeben sich zwischen 3 MW- und
4 MW-Plaföormen keine Unterschiede.

Mithilfe von technischen Maßnahmen (z. B. Kapselungen, geschlossene Systeme, elektrische
Isolierungen, Einrichtungen zur Detektion von Störlichtbögen) wird darüber hinaus einer mögli-
chen Brandentstehung entgegengewirkt.

4. Organisatorischer Brandschutz

4.I Brandverhütungsmaßnahmen

Die wesentlichen Brandverhütungsmaßnahmen sind im Vestas Arbeitsschutz Handbuch [U 61 be-
schrieben, dies betriffl u. a. den Umgang und Lagerung von Brandlasteri, Arbeiten mit offenen
Flammen, Pflichten von Brandwächtern. Darüber hinaus erfolgt ein Betreten der Windenergiean-
lage nur zu Wartungs- und Inspektionszwecken und nur von geschultem und unterwiesenem Per-
sonal (Service-Technikern).

4.2 Brandschutzordnung

Die Brandschutzmaßnahmen sirid im Vestas Arbeitsschutz Handbuch [U 6] beschrieben.

In der Windenergieanlage ist der Aushang der Brandschutzordnung nach DIN 14096, Teil A (Aus-
hang) vorgesehen.

4.3 Rettungswegekennzeichnung

Flucht- und Rettungswege sind in der WEA mittels Fluchtweg-Piktogrammen eindeutig gekenn-
zeichnet.

4.4 Einrichtungen zur Selbsthilfe und Handfeuerlöschgerä€e

Zu Service- und Wartungsarbeiten ist die Windenergieanlage mit einem Feuerlöscher und einer
Löschdecke ausgestattet. Bei dem Feuerlöscher handelt es sich um einen 5-6 kg CO2-Löscher.

6. Abwehrender Brandschutz

Im Falle eines Brandes erfolgt die Alarmierung der zuständigeri Feuerwehr über eine ständig be-
setzte Stelle des Anlagenbetreibers (vgl. Abs. 3.2.1 ) oder aufgrund einer Anforderung Dritter.
5.I Brandbekämpfung

Eine Brandbekämpfung ist in der Windenergieanlage nur bedingt möglich.

Die Brandbekämpfung in der Entstehungsphase eines Brandes kann durch das ggf. vor Ort tätige
Personal erfolgen. Diesbezüglich ist bei Service- und Wartungsarbeiten ein Handfeuerlöschgerät
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in der WEA vorhanden (vgl. Abs. 4.4). Die Selbstrettung des anwesenden Personals hat jedoch in
jedem Fa!l oberste Priorität.
Da die wesentlichen Brandlasten im Maschinenhaus, das auf dem Turm in über 100 m Höhe
montiert ist, angeordnet sind, ist eine Brandbekämpfung durch die örtliche Feuerwehr aufgrund
der Höhe der An!age sowie der gewöhnlich bei öffentlichen Feuerwehren vorhandenen Ausrüs-
tung nicht vorgesehen.

Die Brandbekämpfung begrenzt sich somit ausschließlich auf die Verhinderung einer Brandaus-
breitung auf die Umgebung der Windenergieanlage. Im Rahmen des konkreten Bauvorhabens
wird mit den zuständigen Brandschutzdienststellen abgeklärt, dass entsprechende Feuerwehrein-
heiten in der am Standort gültigen Ausrückeordnung festgelegt werden.

5.2 Löschwasserversorgung / -rückhaltung

Im Allgemeinen erfolgt eine Braridbekämpfung lediglich außerhalb der Windenergieanlage. Hier-
bei werden Bände, die z. B. infolge des Herunterfallens der brennenden Rotorblätter entstehen,
bekämpft. Das Löschwasser wird bei eigenständigen WEA über Löschfahrzeuge der Feuerwehr
bereitgestellt.

Innerhalb der WEA ist eine automatische Brandbekämpfung nicht vorgesehen. Der Hersteller bie-
tet die Ausrüstung der WEA mit einer selbsttätigen stationären Löschanlage lediglich als optiona-
les System an (vgl. Abs. 3.2.2). Eirie manuelle Brandbekämpfung im Maschinenhaus durch die
zuständige Feuerwehr ist nicht vorgesehen. Gesonderte Maßnahmen zur Löschwasserrückhal-
tung sind somit nicht erforderlich.

5.3 Brandschutzpläne / Feuerwehrpläne

Die Erstellung von Brandschutzplänen ist aufgrund der Größe sowie der Ausführung der Wind-
energieanlage nicht erforderlich. Feuerwehrpläne, aus denen die genaue Lage der Windenergie-
anlage hervorgeht, werden unter Berücksichtigung der standortspezifischen Gegebenheiten in
Anlehnung an die DIN 14095 erstellt und dem standortspezifischen Brandschutzkonzept beige-
fügt.

Feuerwehrpläne bestehen aus:
allgemeinen Objektinformationen
Übersichtsplan
Geschossplan/Geschossplänen
Ggf. Sonderplänen
zusätzlichen textlichen Erläuterungen

5.4 Aufstell- / Bewegungsflächen

Um den Bereich der Anlage sind ausreichend befestigte und tragfähige Aufstell- und Bewegungs-
flächen für die Feuerwehr vorgesehen. Die Ausführung wird im standortspezifischen Brandschutz-
konzept detaillieit beschrieben.

6. Zusammenfassung

Mit den vorgesehenen Maßnahmen des vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen
Brandschutzes sowie den Maßnahmen zum organisatorischen und abwehrenden Brandschutz
werden die Schutzziele gemäß den Bauordnungen der Länder [R 1-1] bis [R 1-16] einschließlich
der aufgrund der Bauordriungen erlassenen Vorschriften eingehalten.
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Im Hinblick auf die Abstandsflächen sind unter Berücksicht$ung der landesspezifisdten bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen dle Festlegurigen im Rahmen des Brandschutzkonzeptet+ för
das konkrete Bauvorhaben zu treffen. Ebenso ist im Rahmen der Ersfötellung des Brandachutz-
konzeptes tür das konkrete Bauvorhaben hinsicht«ich des abwehrenden Braridachutzea Kontakt
zur jeweiligen örtlichen Brandschutzdienststelle aufzunehmen.
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Anlage 1

Abstandsflächen entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Bundesländer

Anmerkung:
H entspricht der Höhe des Turmes der WEA (bis zur Nabe).
ha entspricht der Höhe eines Rotorblattes.

J
Nr.

BunÖeslana - JRegelwerk
F

1 l Baden-Württem- l [R 1-1]
berg

2 : [R1-2]

3 '? [R1-3]

4 : i [R1-4]

i
[R2-1]

5 '? [R 1-5]

6 ?Hamburg [R 1-6]

[R 2-2]

7

8

'?

:
Vorpommern

l
Js*-z)i

[R1-8]

Paragraph / Abschnitt
§ 5 Abstandsflächen
Abstandsfiäche mindestens hp
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbegebieten und in Industriegebieten, sowie in Son-
dergebieten, die nicht der Erholung
dienen: 0,125 H
§ 6 Abstandsflächen, Abstände
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 H
§82 Windenergie und Nutzung ehemaliger landw. Geb.
10 (H + hs) zu Wohngebäuden
§ 6 Abstandsflächen, Abstände
A!Igemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 H
§ 6 Abstandsflächen
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebie-
ten: 0,2 H
Abs. 6.9.i .4

Nach ständiger Rechtsprechung gehen bei Windkraftanla-
gen, insbesondere auch vom Rotor, Wirkungen wie von
Gebäuden aus. Die Berechnung der Tiefe der Abstandsflä-
che richtet sich nach § 6 Absatz 4 (siehe auch die grafische
Darstellung in Anlage 1 von [R 2-1]).
§ 0 Abstandsflächen, Abstände

l Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 H
§ 6 Abstandsflächen
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 H
Abs. 6.2

Sofern Abstandsflächen einzuhalten sind, beträgt das bau-
ordriungsrechtliche Abstandsflächenmaß allgemein O,4 H
bzw. 0,2 H in Gewerbe- und Industriegebieten.
Bei Anlagen mit Horizontalachse bemisst sich die Tiefe der
Abstandsfläche nach der Nabenhöhe zuzüglich des Rotor-
radius. Die sich daraus ergebende Abstandsfläche H ist ein
Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des Mastfußes.
Bei Anlagen mit einer vertikalen Achse ist die Gesamthöhe
maßgeblich, die ebenfalls als Kreis abgebildet wird, wobei
die Ausladung der Rotoren zu beachten ist.
§ 6 Abstandsflächen und Abstände
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- ünd Industriegebieten: 0,2 H
S 6 Abstandsflächen, Abstände
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 H
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10 Nordrheiri-West-
falen

i
11

i

l
i Rheinland-Pfalz

l

l

l

l
!Saarland
I

13 % Sachseni
i
Qachsen-Anhalt

'J12

i?

i l

15 Schleswig-Hol-
stein

16 4

[R1-IC)]

f [R 4-4]

i
i[R"lJll]
l

[R 2-5]

'?

[R 1-13]

[R1-14]

[R1-15]

[R1-16]

+
§ 6 Abstandsflächen

l Bei diesen Anlagen (Anm.: gemeint sind WEA) bemisst sich
die Tiefe der Abstandfläche nach 35 Prozent ihrer größtenl Höhe. Die grÖßte Höhe errechnet sich bei Anlagen mit Hori-
zontalachse aus der Höhe der Rotorachse über der geo-
metrischen Mitte des Mastes zuzLiglich des Rotorradius.
Die Abstandfläche ist ein Kreis um den geometrischen Mit-
telpunkt des Mastes

I
Abs. 5.2.3.1

Die notwendige Abstandfläche einer Windenergieanlage
l ergibt sich aus § 6 Abs. 10 BauO NRW [R 1-l01.
j§.8 Abst?andsflächenl

Allgemein: 0,4 H
1 in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,25 H

Abs. 1 .4.7 Absatz 10 Abstandsflächen
FürWEA: 0,25 H
Die Abstandsfläche einer Wiridkraflanlage wird durch Pro-
jektion der bei der Drehung des Rotors um die eigene
Achse und um die Achse des Mastes entstehenden Kugel-
form auf die Geländeoberfiäche ermittelt. Um den von der
Projektion der Kugel gebildeten Kreis legt sich radial die
Abstandsfläche, deren Tiefe sich aus der Höhe H der Wind-

l kraftanlage - das ist der Scheitelpunkt des von dem Rotor
! hasr?hriebpnpn Krsisp=s - e.rret'.hnplibeschriebenen Kreises - errechnet
% §7 (8) Abstandsflächen
: Im Außenbereich oderiIm Außenbereich oder in Sondergebieten:
l 0,25 ' (H + tm)

Im Übr!gen: 0,4 " (H + hn)
§ 8 Abstandsflächen, Abstände
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 H
§ 6 Abstandsfiächen, Abstände
Bei diesen Anlagen (Anm.: gemeint sind WEA) bemisst sich
die Tiefe der Abstandsfläche nach der größten Höhe der
Anlage. Die größte HÖhe errechnet sich bei Anlagen mit
Horizontalachse aus der Höhe der Rotorachse Über der
Geländeoberfläche in der geometrischen Mitte des Mastes
zuzüglich des Rotorradius. Die Abstandsfläche ist ein Kreis
um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes.
Beim Repowering im Sinne des § 2a Nr. 18 Buchst. b des
Landesplanungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt be-
trägt ab dem 1. September 2013 die Tiefe der Abstandsflä-
chen O,4 H.
§ 6 Abstandsflächen, Abstände
Allgemeiri: 0,4 H
in Gevverbe- und Industriegebieten: 0,2 H
§ 6 Abstandsflächen, Abstände
Allgemein: 0,4 H
in Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebie-
ten: 0,2 H
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VESTAS PROPRIETARY NOTICE

9 Nieaersachsen'- [R"l:9] - -§5GrenzabständÖ-" - -'- - - -
Allgemein: 0,5 H
in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,25 H


